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VERHALTENSKODEX 
 

zum Schutz des Kindes vor Missbrauch und Gewalt 
 

für Mitarbeitende des Dienstes für Kinderbetreuung zu Hause (KBH) des SRK 
 
 
 

Einleitung  
 
Als Mitgliedorganisation des Schweizerischen Roten Kreuzes handeln wir im Einklang mit  
den sieben Grundsätzen der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (siehe 
Beilage). 
 
Wir respektieren und achten zudem das Übereinkommen der UNO über die Rechte des 
Kindes vom 20. November 1989 (siehe Beilage) und die dort niedergelegten elementaren 
Grundsätze.  
 

 
Unsere Haltung im KBH-Dienst 
 
Der KBH-Dienst hat zum Ziel, sich um Kinder zu kümmern, ihr Wohlergehen zu gewähr-
leisten und sie zu schützen. Er tut dies unter Beachtung der heute geltenden Grundsätze in 
Erziehung und Pflege. Die Würde der betreuten Kinder, unabhängig ihres Geschlechts, ihrer 
Kultur, ihrer Religion, ihres sozialen Hintergrunds usw., muss respektiert werden. Weder 
Gewalt, Machtmissbrauch noch irgendeine Beeinträchtigung des physischen oder 
psychischen Wohlbefindens des Kindes von Seiten der Mitarbeitenden werden geduldet. 
 
Bei Verletzung dieses Prinzips oder bei Verstössen gegen einschlägige Gesetzes-
bestimmungen sind wir verpflichtet, gegenüber der betreffenden Mitarbeiterin oder dem 
betreffenden Mitarbeiter disziplinarische Massnahmen und allenfalls strafrechtliche 
Sanktionen einzuleiten.  
 

 

Verantwortung unserer Mitarbeitenden 
 
Als Mitarbeitende des KBH-Dienstes betreuen wir Kinder, in der Regel in der Wohnung der 
Eltern und in Abwesenheit von anderen Erwachsenen. Das oder die Kinder befinden sich uns 
gegenüber in einer Abhängigkeitssituation.  
 
Im Bewusstsein der sehr grossen Verantwortung, die wir damit übernehmen, verpflichten wir 
uns zur Einhaltung der folgenden Grundsätze: 

 Wir begegnen den Kindern mit Respekt und Vertrauen und anerkennen sie als 
Individuen mit eigenen Rechten und Bedürfnissen und eigenen Werten.  

 Wir sind bestrebt, die Kinder in ihrem Lebensumfeld zu verstehen. 

 Wir setzen alles daran, sie zu schützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten, auch ge-
genüber Dritten. 

 Bei unserer Arbeit mit den Kindern stellen wir ihre Talente und Fähigkeiten in den Vor-
dergrund. 
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Insbesondere verpflichten wir uns, die folgenden Regeln einzuhalten:  

 Wir verzichten darauf, die uns anvertrauten Kinder zu erniedrigen, herabzusetzen oder 
zu demütigen. 

 Wir machen keine herabsetzenden Bemerkungen zur Herkunft, Religion oder zu 
Gewohnheiten des Kindes oder seiner Familie. 

 Wir unterlassen jede Form von psychischer Gewalt wie Drohungen, Druck oder 
Zwang. 

 Wir lassen das Kind sämtliche Handlungen selber vornehmen, die seinen Körper oder 
seine Intimsphäre betreffen (auf die Toilette gehen, sich waschen, sich anziehen, 
usw.), soweit es selber dazu in der Lage ist. 

 Wir verzichten auf jegliche Form von physischer Gewalt und «Prügelstrafen» 
gegenüber den Kindern. 

 Wir verpflichten uns, mit den Kindern keinen Geschlechtsverkehr zu haben, keine 
anderen sexuellen Handlungen vorzunehmen, sie nicht zu sexuellen Handlungen zu 
verleiten oder sie in eine sexuelle Handlung mit Dritten einzubeziehen. 

 Wir machen keine Fotos oder Filme von den uns anvertrauten Kindern.  

 Wir zeigen keine pornographischen Schriften, Ton- oder -Bildaufnahmen, gewalttätigen 
Spiele (auf Internet, PSP oder TV usw.) und wir machen sie auch nicht zugänglich 
(z.B. über Internet-Links).  

 
 

Meldepflicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KBH-Dienstes 
 
Bei Verdacht auf Verletzung der sexuellen, physischen oder psychischen Integrität eines uns 
anvertrauten Kindes durch Erziehungsberechtigte, Verwandte, Nachbarn oder sonstige 
Menschen in deren Umfeld verpflichten wir uns, unseren KBH-Dienst oder unsere Vorge- 
setzten zu informieren.  
 
 
 
 
 

Der/die Unterzeichnete.................................................bestätigt mit der vorliegenden Erklärung 
 

 weder aufgrund von strafbaren Handlungen noch aufgrund von Übergriffen auf die 
physische oder psychische Integrität von Kindern je verurteilt oder angeklagt gewesen 
zu sein; 

 

 das vorliegende Dokument zur Kenntnis genommen zu haben und bereit zu sein, die 
darin genannten Grundsätze einzuhalten. 

 

 

 

 

Ort und Datum:      Unterschrift: 
 
 
 
..............................................     ...................................................... 


